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Weitere Hinweise zur Sperrmüllabgabe 

Sperrmüll gemäß der Abfallwirtschaftssatzung sind Abfälle, die auch nach zumutbarer 
Zerkleinerung wegen ihren Abmessungen, ihrer Beschaffenheit oder ihres Gewichtes nicht in 
die Container eingegeben werden dürfen.  

Dazu gehören u. a.:  

• Schränke, Schrankteile, Schrankwände  
• Kommoden, Anrichten, Regale  
• Liegen, Sofas, Sessel  
• Stühle, Hocker, Drehstühle, Schaukelstühle  
• Tische, Gartenbänke  
• Teppiche, Auslegware, Fußbodenbelag  
• Matratzen, Federbetten, Bettgestelle 
• Truhen, Kisten, Koffer, Wäschekörbe (geleert)  
• Fahrräder  
• großes Kinderspielzeug 
• Campingmobiliar, Wäschespinnen  
• Lampen, Gardinenstangen 

Nicht angenommen werden:  

• Abfälle die nicht auf der Parzelle entstanden sind 
• Baumischabfälle (z.B. Dachrinnen, Fallrohre, Dachbeläge, Trockenbauplatten,  
     Wellasbest, Dachpappe und Dachpappenformteile) 
• Bauschutt 
• flüssige Stoffe 
• Gartenabfälle 
• Hausmüll 
• Kfz-Reifen 
• problemstoffhaltige Abfälle 
• Sanitärkeramik 
• Spiegelglas 
• Teile aus oder mit Bestandteilen aus Metall oder Glas 
• Elektro- bzw. Elektrokleingeräte (diese können nach Absprache zu den  
  Sprechzeiten in der Saison beim Platzwart kostenpflichtig abgeben werden) 
 

Nicht angenommene Gegenstände sind vom Camper selbst zu entfernen und auf eigene 
Kosten anderweitig ordnungsgemäß zu entsorgen. 


